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Betr.: Ent-MJrf eines Bundesgesetzes, mit dem das Min eralölsteuergesetz 1995. das 
Biersteuergesetz 1995, das SChaumweinsteuergesetz 1995, das Alkohol- Steuer und 
Monopolgesetz1995. das Tabaksteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996 
und das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz geändert werden 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, 25 Exemplare des beiliegenden 

Gesetzent-MJrfessamt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung mit der Bitte um 

Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Den im Begutachtungsverfahren befassten Stellen wurde für die Abgabe einer Stellungnahme 

eine Frist bis 

eingeräumt. 

25 Beilagen 

Für die Richti eit 
der Ausfe i g: 

Co 

29. September 2000 

7. September 2000 

Für den Bundesminister: 

Mag. Zeller 
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Entwurf 

Verbrauchsteueränderungsgesetz 2000 

Der Nationillrat hilt beschlossen: 

Artikel VII 

Än lIer\J Ilg lies A bg:l bcn,·en,· allungso rganisal iOl\s�csetzcs 

Das Abgabenverwaltungsorganis.1lionsgesctz (AVOG), 8GB I. Nr. 18/1975, zuletzt gelindert durch 
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 29/1999, wird wie folgt getlndert: 

1. 1m § J 4 Abs. 1 lautet der Einlcilungssat:: 

"Zollbehörden erster Instanz mit allgemeinem Aufgabenkreis sind" 

2. 1m § /4 Abs. 4 wird nach dem Worf "obliegt" die Wortfolge "als Zollbehörde mit besonderem Aufg.1. 
ben.kreis· eingefiJgt und nnch dem Wort "AuSnJhmnmeldung" die Wortfolge "oder bei Vorlinauzierung 
der Erstallung die Zahlungscrklnrung" eillge/figt. 

3. § 14aAbs. J undAbs. 2lautel: 

.. § 14a. (I) Der Bundesmiuister filr Fillnnzcn 1mt lILlter Berücksichtigung einer wirks.1men, einfachen 
und Kosten spnrenden Vollzichung des Zollrechts nach den BcdOrfnissen des Verkehrs und der Wirt
schaft im Bereich der Hnuptzolltlmter als weitere Zollbehörden lIIit eingeschr:tnktcm Aufgnbenkreis 
Zollilmter erster Klasse und Zolllllllter zweiter Klasse zu errichten. 

(2) Den Zollllmtern erster Klnsse obliegt 
1. alle Arten von Wnren den im Zollrecht vorgcsehenen 7.ollrechtlichen Bestimmungen zuzufiihrcn, 
2. im R.1.lunen der Abfindung gemftß dcm Alkoholsteuergesctz Bewilligungen zu eneilen, 
J. Steueranmeldull!:en IInch den Verbrnuchstellervorschrifien, ausgenommen rur die Tnbnksleuer und 

soweit in den Verbrauchsteuervorschrifien nicht anderes bestimmt ist, entgegen7.Unehmen und 
4. Maßnahmen der amUichen Aufsicht ilJ Zoll-, Verbr:wchsteuer- und MOlJopofangelegelJheitcn, ausge

nommen das Glückspielmollopol, vorzunehmen." 

4, 1m § 140 Abs. 3 Z 2 wird die Textfolge .. 50 000 S" durch die Textfolge .,4 000 Euro" ersetz/. 

5. Nach § 140 Abs. 3 lYird folgtmder Absnfz 3a eingefiJgl: 

,,(3a) Den Zolfllllltern ist bei Vorliegen eines wirtschnfllichen Bedarfes mit Verordnung des Bun
desministers rur Finanzen ein örtlicher Bereich fiir die Abfenigung \'011 Waren zur Ausf\Jhr, fUr die 
Abfertigung von Waren außerhnlb des Amtsplnlzes und fiir die VOllziehung der in Abs. 2 Z 2 bis 4 ge
nannten Angelegenheiten zuzuweisen." 

6. 1m § J 4b Abs. 3 wlrfl nnch dem Wort .. Nebcnnnsprtlche" und dem folgenden Beistrich die Wortfolge 
"z.ur Erhebung der Verbrnuehsleuern" eingefügt. 

7. § 14b Abs. 4lnulet: 

,,(4) Wenn es nus verwaltungsorgnnisatorischell Gninden zweckmtlßig ist oder deli Bedürfnissen 
der regionnlen Winschan Rechnung WIgt, kann die Finnnzlnndesdirektion mit Verordnung vom 
Hauplzollamr ZUSl;'llldigkeiten 7.U Zollilmtern erster Klasse auslagern, Diese Verordnung ist durch An
schlag beim Hnuplzollmnt und bei dem betreffenden Zollnlllt k\mdzUllltlchell. Auslagerungen zu Zoll
ämtern im Bereich einer nndercu Finanzlnndesdirektion erfOlgen nur im Rnhlllen der diesen zugewiese
nen örtlichen Bereiche und im Einvernehmen zwischen den betroffenen Finanzlnndesdirektionen." 

8. Dem § 17n wirtl folgender Abs. 4 nngejilgt: 

,,(4) § 14 Abs. I und 4, § 14n Abs. 1,2,3 Z 2 lind 3a und � 14b Abs. 3 und 4 in der Fassung des 
Bundesgesc\7..cs BGBI. I NT. xX.xl2000 treten mit I 1.2001 in Krnft.M 

Zu 80/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 9



2 

Vorblatt 

Probleme: 

Vorhandensein \'011 teilweise nicht ausreichend determinierter Bereichen. 

UnstimrnigkeilclI bei der Zuordnung \'011 Zustiindigkcitcll zwischen Hnuptzollitmtem und Zollämtern 
erster Klasse im VcrbrauchslClIcrbcrcich 

Ziele: 

Beseitigung von Unkl:lThcitcn und Überschneidungen 

Schaffung von Vcrfahrens"crcinf<lchullgclI durch Bcscilig\mg von UnkhHheitcn 

Umstellung von Schitlingbcträgell auf Euro 

Neuordnung der ZuslllndigkcitclI im YcrbmuchslclIcrbcrcich betreffend die Zollämter erster Klasse 

Inhalt: 

KJarstc[lung der Zusttlndigkcitcn im Vcrbr:luchstcucrbcrcich 

Festschreibung der ZoW\m[cr erster \lnd zweiter Klasse lind des Zollamtes Sal ... burglErslatlungcn als 
Zollbehördell 

Vcrordnungsenul'lclnigung zur SchnlTullg VOn örtlichen Bereichen filr Zoll�nller erster Kl:lsse im Aus
fuhrverfahrcn und im Verbrauchslellcrbcrcich 

Alternali\'cn: 

Keine 

Au�wirkungen auf die Besehärtigung und den Wil1scharlS�tand0l1 Österre ich: 

Es sind keine Auswirkungen nuf die Bcschllftigung zu erw:lnen, d:l im Enl\mrfkeille Ändenlllgen oder 
Maßnahmen gesetzt wurden die miUel- oder u nmiHc lbar rur die Winsch<lft Auswirkungen 1mbcn kOnn
ten. 

Finanzielle Auswirl<ungen: 

Durch die vorliegendcn ÄndenlllgclI crgcben sich fijr das Budget keine zus�tz1ichcn Kosten. 

EU-Konformit:it: 

Gegebcll 

Besonderheiten des Normen:eugungs,·elf:lhrcns: 

Keine 
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Erliiuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die in Artikel Vli cmhallcllcll Icgislischcll AllordullllgclI im AVOG stellen allf die seil dem Beitritt 
Österreichs zu Europ:lischen UniOll festgestellten Anpassungserfordernisse im Bereich der organis.1Ii
Ollsrechllichen VorscluiflclI ab lind sclmffcn darüber hin,ms Grundlagen filr orgrlnis.,torische Maßnah
men im Zuge der nunmehr versWrkl UIII7,usctzcndcLI budgct:lrcn Vorgaben. 

Die Erfahrungen mit dem seit 1.1,1995 geltenden �llkodcx zeigten. dass teilweise in der Abgrenzung 
der ZUSIi'llldigkeiten AuslcguLigsschwicrigkeitcl1 vorhanden siud. Aus diesem Grunde sollen mit der 
Novelle unklare Regelungen beseitigt und Zustllndigkeiten positiv. unter Verzicht von Auslegung und 
LOckenschluss, ausreichend determinierl wcrdcn. Zudem soll mit dieser Zust:1ndigkcitskll1rung auch 
einer Anregung des Rechnungshores entsprochen werden. Die Zustl1ndigkciten. insbesondere die Ab
grenzungen zwischen deli Hnupt7.o!lllmlem und den Zollämtern erster Klnsse im Verbrauchsteuerbe
reich sollen nunmehr ausdrücklich geregelt werden. Zugleich soll das Zollallll Salzburg Erslattungen als 
Zollbehörde definiert und die Schillingbelrllge auf Euro umgestellt werden. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. VII 

ÄntlCr\J 11 g des Ab gaben "cn":lltu 11:;50 l"g:lIIisationsgcsclzcs 

Zu 'L 1 (§ 14 A\.Is. I): 

Die mit EU-Beitritt Österreichs vcraukcrtc Stellung der HaupizoWi1l1tcr als Zollstellen mit den zenualcn 
Aufg.1ben in den ihllcn zugeordneten Bereichen, die mit jenen der Fin:mzlandesdirektionen iden! sind, 
soll weilcrhill bestehen bleiben, Allerdings soll mit dem neueLI § 14.1 Abs. I klar gestellt werden, dass 
die Zollämter erster und zweiter Klasse allch a]s Zollbehörden anzusehen sind. 

Zu Z 2 (§ 14 Abs. 4)= 

Das Fehlen der BezeicJulIll1g Zollbehörde in der bisherigen TexlicnJng beim Zolltllnt Salz
burglErsl:lltungcn soll mit der nunmehrigen Tc."ticnmg "als Zollbehörde mit besonderem Aurgaben
kreis" bereinigt werden. Überdies soll ftif die Fälle der Vorfin:mzicnmg der Ausfuhrcrstauung im Sinne 
des Artikels 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999, bei denen vorerst anstalt der Ausfuhranmeldung 
eine Znhlungscrkltlrullg von ciner österrcichischcn Zollstcllc angenommen wird. die Zust!lndigkeit des 
Zollamtes Sal1.burg/ErstanungclI klar gestcllt werdcn. 

Zu Z 3 (§ 14a Abs,1und 2): 
Den ZoI1;lmtern erster lind zweitcr Klasse soll nunmehr auch au�drüeklieh die Funktion einer Zollbe
hörde gemtlß den Bcstimmungen des AVOG zukommen. womit lediglich einc rechtliche KlarsteIlung 
erfolgt. 

Der zweite Satz der bisherigen Tcxtienmg des § 14a Abs. I (alt), der die Einrichtung von Komrollpo
sten ruf die Gellungsdauer der im Vcrtrag über den Bcitrin Österreichs zur Europ<'lischen Union vorge
schellen Übcrgangsregelungen fiir die Kontrollen im Bereich des SIraßengllterverkehrs vorsah, ist zwi
schenzeitlich obsolet uud soll dcsh<llb c1\lf<lllclI. 

Im § 14a Abs. 2 soll dic Aufgabc der Enlgegellll:'lhme dcr StcueTa11llleidungen direkt durch die mit der 
amtlichcn Aufsicht bctr<luten ZoWi1111er erstcr Klasse, basierend nuf EDV·lechnischclI und \\-dleren 
org:'lnis.1lorischen Vorh,lbell, iiber den Bereich der Abfindung IInch dem Alkoholsteuergesetz hinaus, auf 
alle Verbrauehsteuerarten mit Ausnahme jener der T<lbaksteuer ausgedchnt werdcn. Diese Bestimmung 
würde auch die Zulassung \'on eillfachcll BrenngerillclI (§GO Abs.1 AStG) sowie die Berichtigung eines 
Antrages zu Herstellung von Alkohol unter Abfindung (§G4 Abs. 3 AStG) umfassen. da sie als Bewilli· 
gungcll im Rahmen der Abfindung gemiiß dcm Alkoholsleuergesclz anzusehcn w.:lrell. 

SICUCTil!l1l1cldungcn nach dem T<1bakstcucrgcsctz trcITel! im Wcsentlichcn nur d.1S Hauptzollaml Wien 
und sollcn cntgegcn dcr hicr geschaffencn allgemeinen Regel, trotz des in cincm ,lIlderen örtlichcn Be
reich gelegcnen Silzes des Alllllcldcrs, ZUS1;1lldigkeitsmäßig beimjewciligen HZA (Wien) verbleiben. 

Zu Z 4 (§ 14:1 Alls. 3): 

Der gcgcllst<'lndliche Schi1lingbctmg in Höhe \'on 50.000 Schilling soll auf eincn BeIrag von 4.000 Euro 
umgestcllt werden. 

Zu Z 5 (§ 14a Ab�, 3:1): 

Die zuslitndigkcitsbczogene Zuordnung der in der Anlage 2 der Durchflihrungsverordnung zum AVOG 
festgelegten örtlichen Bcreiche Z\1 dcn in diesen Bcreichcn gelegenen Orten im Sinne des Art. 161 Abs. 
5 dcs Zollkodcl< (Ausf\lhTallllleldung) licß sich bisl<1ng nur durch gemeinschaftsrcchtskonfonne Lücken
schließung des § 14a Abs. 2 (alt) letztcr Unterabsatz begrilndelI. Durch dic nunmehrige Aufnahme der 
Ausfllhrnbfcrtigung in diese Bestilllmung soll dicsc Liicke geschlossen wcrden. 

Die verbrauchstcuerrclcv<1ntcn Anpassullgcl1 ill den §14 a Abs. 2 Z 2 bis 4 sollen ebenfalls berücksich
tigt werden. 
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Zu Z. 6 (§ '-'b Aln. 3); 
Es soll klargestellt werden, dass die Vcrordnl1J1gscrnl�chtiS\lng :mcl1 fiJr die: Erhebung der Vcrbr:1IIch
steuer Anwendung finde!. 

Zu Z 7(§ 14b Alls. 4): 

Die als ncxibles InslnllllclU der ZUS1:indigkcitsiibcnmgung zwischen den HfiliPlzolI:lllllcrn und ZoWlm
lern erster Klasse bcw!lhrtc Vcrordnungscrmtlchtigung soll durch eine textliche Umstellung des ersten 
Satzes stärker deli il1\ Bereich der Vcrbrauchs[(�lIcru steigenden Erfordernissen nach zweckmnßigcn 
Lösungen entsprechen. Da AuslngcnmgCIl nach dCIl Vcrbrauchstcucrbcslimll\nngclI bereits praklizier1 
werden, soll mit dieser Anordnung der Rcchtsklarhcit entsprochen werden. 

Die Syslcm.1lik des § 14 Abs. 4 ist gn1l1dsiUzlich lIur nur deli jeweiligen Finnnzlandesdirek1ionsbcreich 
abgestellt. Um aber .'lUch erforderliche Auslagerungen zu Zo!Himlcrn eines anderen Fiuanzlandesdirek
tionsberciches, dem ein örtlicher Bereich gemilß § 14a Abs. 2 (alt) des eigenen FLD-Bereiches zugeord
net iSI (vgl. Bezirke Fürslenfcld, Fcldbach und H<lrtbcrg), über den fiir die örtlichen Bereiche im AVOG 
ausdnicklich veTllllkertell Befugnisse hinaus zu ermöglichen. wllre die ergllnzcndc Regelung des vorlie
genden lel7.lcn Salzes zu normieren 

Zu Z 8 (§ l1a Abs. 4): 

Emhlill die Inkrafitretensbeslil11Ull1l1g 
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Gelt�nd� Fassung: 
L all� Anen "JA Waren d�n im Zollrecht vorgesehenen zoll rechtlichen Be

stimmungen zuzuftlhrc:n, 
2. im Rahm�n der Abfindung gemäß dem Alkohol· Steuer und Monopolge

setz Bcwilligungen zu erteilen und Anmeldungen entgegenzunehmen und 
3. Maßnahmen der amtlichen Aufsicht in Zoll-, V�rbrauchsteuer- und Mono-

polangelegenh�iten, ausgenommen das Glückspielmonopol, '·orzunebmen. 

Den Zollämtern erster Klasse ist bei Vorliegen eines wirtschaftlicl�n Bedar
fes mit Verordnung des Bundesministers rnr Finanzen ein örtlicher Bereich 
rur die Abfertigung ,·on Waren außerhalb ihres AmISplatzes und rur die Voll
ziehung der in den Z 2 und J genannten Angelegenheiten zuzuweiscn. 

§ /-10 Abs. 31alflel: 

(3) Die Zollämter zweiter Klasse sind zur Abfertigung rur die Übcrftih
rung yon Waren in den freien Verkehr. in die \·ori.lbcrgehende Verwendung 
oder in die aktive Veredelung sowie bei der Ausfuhr oder Wiederausfuhr nur 
befugt 
I. im Reiscverkehr, sofern es sich um Waren handelt, die zu nichlkommer

ziellen Zwecken bestimmt sind, oder 
2. wenn der Wert der Waren 50 000 S nicht übersteigt, oder 
3. nach Ma�gabe einer Be\\il1igung, die die Finanzlandesdirektion rur be· 

stimmte Zoll:imter auf Antrag erteilen kann, wenn die Benutzung dieses 
Zollamtes zu einer Vereinfachung oder Beschleunigung des Verkehrs 
fUhrt und die in der Bc,\;lIigung genannten Waren bei diescm Zollamt 
ohne Sch\\ierigkeiten abgefertigt werden können. 
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Vorgeschlagene Fauung: 
1. alle Arten \·on Waren den im Zollrecht vorgesehenen zollrechtlichen Be

stimmungen zuzafiihren, 
2. im Rahmen der Abfindung gemäß dem AIkoholsteuergcsctz Bc:\\illigungcn 

zu erteilen, 
3. Steueranmeldungen nach den VerbrauchS1�errorschriften, ausgenommen 

rur die Tabaksteuer und soweit in den Verbrauchstcuelyorschriften nicht 
anderes bestimmt ist. entgegenzunelunen und 

.... Maßnahmen der amtlichen Aufsicht in Zoll-, Verbrauchsteuer· und Mono
polangelegenheiten, ausgenommen das GlückspielmonolXll, vorzuneh
men. 

§ Na Abs. 3/aulel: 

(3) Dic Zolllimter zwciler Klasse sind zur AbfcT1igung rur die Übcrfi,ih. 
rung \"on Waren in den freien Verkehr, in die vorübergehende Vemendung 
oder in die aktive Veredelung so\\ie bei der Ausruhr oder Wiederausfuhr nur 
berugt 
I. im ReiSC'o·erkehr, sofern es sich um Waren handelt, die zu nichtkommer

ziellen Zwtcken bestimmt sind, oder 
2. wenn der Wert der Waren 4 000 Euro nicht übersteigt, oder 
3. nach Maßgabe einer Bc:\\illigung, die die FinanzJandesdirektion rur be

stimmte Zollämter auf Antrag erteilen kann, wenn die Benutzung dieses 
Zollamtes zu einer Vereinfachung oder Beschleunigung des Verkehrs 
ruhrt und die in der 8e\\illigung genannten Waren bei diesem Zollamt 
ohne Schwierigkeiten abgefertigt werden können. 

§ /40 Abs. 30/ouw: 

(3a) Den Zollämtern ist bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Bedarfes 
mit Verordnung des Bundesministers rur Finanzen ein örtlicher Bereich ror 
die AbfeT1igung \·on Waren zur Ausfuhr, fiir die Abfertigung \"on Waren 
außerhalb des Amtsplat7.e5 und rur die Vollziehung der in Abs. 2 Z 2 bis'" 
genannten Angelegenheiten zuzuweisen. 
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Geltende Fassung: 

§ /4bAbs. 3laulel: 

(3) Der Bundesminister rur Finanzen kann zur Vereinfachung des Ver
fahrcns mit Verordnung die Zuständigkeiten zur buchmäßigen Erfassung, 
Mitteilung und Einhebung der Abgaben und Ncbcnansprüche, sowie zur 
Durclütlhrung \"Cln Erstauungen in der Ausfuhr, ganz oder teilwc!se '·on den 
örtlich im Einzelfall zuständigen Hauptzollämtern aufandere Hauplzol1ämter 
oder Zollämter übertragen, wcnn dies im Interesse der Kosteneinspanmg, des 
Einsatzes tcehnischer Hilfsmiuel oder der raschen Durchruhrung des Verfah
rens zweckdienlich ist. Alle übrigen Zuständigkeiten, die den örtlich im Ein
zelfall zustiindigen Hauptzollämtern im Erhebungs-(ReelusmiUeI) verfahren 
zukommen, werden hiedurch nicht berührt. 

§ 14b Abs. 4 laurel: 

( .. ) Um den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft Rechnung zu tragen, 
kann die Finanzlandesdirektion mit Verordnung ,·om Haupt1.ol!amt Zustän
digkeiten zu Zollämtern erster Klasse auslagern, \renn dics auch aus '·crwal
tungsorganisatotischen Grundc:n zweckmäßig ist. Diese Verordnung ist durch 
Anschlag beim HauptzollamI und bei dem betreffenden Zollamt kundzuma
chen. 
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Vorgeschlagene Fassung: 

§ /4bAbs. 3 faufla: 

(3) Der Bundesminister rur Finanzen kann zur Vereinfachung des Ver
fahrcns mit Verordnung die Zuständigkeiten zur buchmäßigen Erfassung, 

Mineilung und Einhebung der Abgaben und Nebenanspruehe, zur Erhebung 
der Verbrauchslcuern sowie zur Durclülihrung '·on Erstattungen in der Aus
fuhr, ganz oder tcilwcise \"on den örtlich im Einzelfall zuständigen 
Hauplzollämlem auf andere Hauplzolllimtcr oder Zollämter übertragen, wenn 
dies im lnteressc der Kosteneinsparung, des Einsatzes technischer Hilfsmittel 
oder der raschen Durchflihrung des Verfahrens zweckdienlich ist. Alle übri
gen Zuständigkeiten, die den örtlich im Einzelfall zuständigen HauptzoJläm
lern im Erhebungs-(Reclusmiuel)yerfahren zukommen, werden hicdurch 
nicht berührt. 

§ I4b Abs. 4 lautei: 

(-') Wenn cs aus n:rwaltungsorganisatorischen Grunden zweckmäßig iSI 
oder den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft Rechnung trägt, kann die 
Finanzlandesdirektion mit Verordnung '·om Hauptzollamt Zuständigkeiten 
zu Zollämtern erster Klasse auslagern. Diese Verordnung ist durch Anschlag 
beim Hauptzotlamt und bei dem betreffenden Zollamt kundzumachen. Ausla
gerungen zu Zollämtern im Bereich einet anderen Finanzlandesdirektion 
erfolgen nur im Rahmen der diesen zuge\\iescnen örtlichen Bereiche und im 
Einyernehmen z'lischen den betroffenen Finanzlandesdirektionen. 

§ 170 Ab!. 4lautel: 

(�) § I� Abs. I und�, § I�a Abs. 1,2,3 Z 2 und 3a und § Ub Abs. 3 
und" in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2000 treten mit 
1.1.200 I in Kraft 
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